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STEUERBERATUNG & RECHTSHILFE
DIE EXPERTEN IN IHRER NÄHE

Schätzungsbescheid vom Finanzamt erhalten: Was tun?
Ein Brief vom Finanzamt im

eigenen Briefkasten mit dem
Hinweis auf einen Schätzungs-
bescheid sorgt oft für Herzklop-
fen. Erst recht,wenndort bereits
steht, dass die Schätzung voll-
streckt werden kann. Wichtig ist
dann: Ruhebewahren, die Situa-
tion einordnen und die richtigen
Schritte einleiten.

«Ein Schätzungsbescheid
wird in der Regel erlassen, wenn
eine verpflichtende Steuererklä-
rung nicht oder unvollständig
abgegeben wurde», erklärt Da-
niela Karbe-Geßler vom Bund
der Steuerzahler. «Das Finanz-
amtdarfdanndieBesteuerungs-
grundlagen ‚nach pflichtgemä-
ßem Ermessen’ schätzen.» Für

die Betroffenen bedeutet das
meist eine ungünstige Berech-
nung, nicht selten fällt die
Steuerlast mit der Schätzung
deutlich höher aus, als sie tat-
sächlich wäre. Der Schätzungs-
bescheid ist damit vor allem ein
Druckmittel, um Betroffene zur
Abgabe ihrerErklärungzubewe-
gen.

Richtige Vorgehensweise
entscheidend

Wichtig ist nun, die Fristen im
Blick zu behalten. Denn gegen
den Bescheid kann innerhalb
eines Monats Einspruch einge-
legt werden. Wer untätig bleibt,
riskiert, dass die Schätzung be-

standskräftig wird und dann
Grundlage für Vollstreckungs-
maßnahmen ist, die von Mah-
nungen über Säumniszuschläge
bis hin zur Kontopfändung rei-
chen.

Die richtige Reihenfolge lau-
tet daher: «Zunächst prüfen, ob
es sich tatsächlich um einen
Schätzungsbescheid handelt,
anschließend umgehend die
fehlende Steuererklärung nach-
reichen und gleichzeitig Ein-
spruch einlegen, um die Rechts-
mittelfristzuwahren», rätKarbe-
Geßler. Ein kurzer Hinweis ge-
nügtdafür-etwaso:«Gegenden
Bescheid vom [Datum] lege ich
Einspruch ein. Die Steuererklä-
rungwird nachgereicht.»

Steuerschuld kann auch in
Raten beglichen werden

Ist die Schätzung deutlich zu
hoch und drohen Zahlungs-
schwierigkeiten, kann zusätzlich
ein Antrag auf Aussetzung der
Vollziehung gestellt werden. Da-
mit lässt sich eine Vollstreckung
vorübergehend aufhalten. Die
Aussetzung muss aber begrün-
det werden. Ein guter Grund:
Wenn sich aus der nachgereich-
ten Erklärung eine deutlich gerin-
gereSteuerlastergibt.Bleibttrotz
nachgereichter Erklärung eine
hohe Nachzahlung, sollte früh-
zeitig das Gespräch mit dem Fi-
nanzamt gesucht werden, um
eine Stundung oder Ratenzah-

lung zu vereinbaren. Ein Schät-
zungsbescheid isteinvollwirksa-
mer Steuerbescheid. Das bedeu-
tet, er kann vollstreckt werden,
wenn man nichts unternimmt -
und zwar selbst dann, wenn die
Zahlen nicht den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechen. Ein
Schätzungsbescheid ist aber
nochkeinendgültigesUrteil, son-
dern in erster Linie ein Warnsig-
nal. «Steuerzahler, die schnell re-
agieren, die Steuererklärung
nachholen und die Rechtsmittel
nutzen, können die Angelegen-
heitmeistzügigklären»,sagtKar-
be-Geßler. «Untätigkeit dagegen
führt fast immer zu höheren Kos-
ten und unliebsamen Vollstre-
ckungsmaßnahmen.» (DPA)

Überweisung: Besser keine Witze
im Verwendungszweck machen
Für sexuelle Gefälligkeiten»,

«Schutzgeld Oktober» oder
«Schweizer Nummernkonto» -
werFreundenGeldschuldet,hält
es womöglich für witzig, die ent-
sprechende Überweisung mit
solchen oder anderen Verwen-
dungszwecken zu versehen. Bei
den jeweiligenBankenundSpar-
kassen kommt diese Art vonHu-
mor hingegenweniger gut an.

Kreditinstitute sind dazu ver-
pflichtet, «Auffälligkeiten in Ge-
schäftsbeziehungen und im
Zahlungsverkehr zu erkennen
und inbestimmtenFällenzumel-
den», sagt Kathleen Altmann für
die Deutsche Kreditwirtschaft,

einem Zusammenschluss der
kreditwirtschaftlichen Spitzen-
verbände. Dazu gehöre es auch,
Verwendungszwecke von Über-
weisungen nach bestimmten
Kriterien zu durchsuchen. Das
passiert bei den mehr als sechs
Milliarden Überweisungen, die
alleine in Deutschland Jahr für
Jahr veranlasst werden, auto-
matisiert. Nur bei Überweisun-
gen, die noch händisch per
Überweisungsträger in einer Fi-
liale abgegeben werden, neh-
men Angestellte vor Ort die Prü-
fung vor.

«Gibt es hier Auffälligkeiten,
die einen Geldwäscheverdacht

begründen, sind die Banken und
Sparkassen verpflichtet, solch
einen Verdacht an die Financial
Intelligence Unit (FIU) beim Zoll-
kriminalamt zu melden», so Alt-
mann. Bei Hinweisen auf sonsti-
ge Straftaten können die Institu-
te auch Anzeige bei den Straf-
verfolgungsbehörden erstatten.

Welche Begriffe genau ins Vi-
sier der Banken und Sparkassen
geraten, darf Altmann nicht ver-
raten. Ob ein vermeintlich lusti-
ger Verwendungszweck im Hin-
tergrund tatsächlich eine Mel-
dung an die FIU oder eine Anzei-
ge bei den Strafverfolgungsbe-
hörden zur Folge hatte, erfahren

KundinnenundKundennicht -es
sei denn, ihnen flattert tatsäch-
lich irgendwann Post ins Haus,
weil ein Verfahren gegen sie er-
öffnet wurde. Altmanns Rat da-
her: Bei Überweisungen von hu-
moristischen Äußerungen abse-
hen und sich stattdessen auf
sachlich korrekte Angaben zu
beschränken. (DPA)

Lieber keine Witze im Verwen-
dungszweck der Überweisung: Bei
Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr
sind Banken verpflichtet, diese zu
melden.
Foto: Zacharie Scheurer/dpa-mag
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Unsere Servicenummern

Vor allem im
Spätsommer
verirren sich
Jungtiere der

Zwergfledermaus
in Häuser

und Wohnungen.
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Vier Tipps für
die Apfelernte
Wer beim Pflücken auf DEN RICHTIGEN MOMENT wartet, bekommt die knackigsten Früchte

Fledermaus im Haus
Wenn sich derzeit eine Fledermaus ins Haus oder die Wohnung verirrt,
handelt es sich vermutlich um ein Jungtier

Im Spätsommer haben Äpfel
Hochsaison: Jetzt hängen sie

massenhaft an den Bäumen und
wollen gepflückt werden. Damit
mandas volleAromader Früchte
genießen kann – beispielsweise
in einem leckerenApfelkuchen–
, solltemanbeiderErnteeinpaar
Dinge beachten. Der Verein DIY
Academy hat dafür vier wertvol-
le Tipps parat:
3 1. Nicht zu früh ernten
Äpfel sollte man nicht zu früh

ernten, da sie für den vollen Ge-
schmack ausreichend Sonne be-
nötigen. Zu früh gepflückten
Äpfeln fehlt es meist an Süße.
Gut zu wissen: Bei vielen Apfel-
sorten stellt sich die Genussreife
erst ein, nachdem sie Tage oder
sogarWochen im Lager nachge-
reift sind.
Einen festgelegten Erntezeit-

punkt gibt es nicht, denn das
Wetter spielt dabei einewichtige
Rolle. Je nach Anzahl der Son-
nenstunden sind Äpfel mal frü-
her und mal später bereit zum
Quartierwechsel. Auch der
Standort des Apfelbaums und
die Sorte (es gibt früh- oder spät-
reifende) sind entscheidende
Faktoren für die Ernte.
3 2. Reife Äpfel erkennen
Anhand der Färbung der

Schale oder der Kerne lässt sich
nur bedingt ablesen, ob Äpfel
wirklich reif sind. Stattdessen
kann man es mit der sogenann-
ten Kipp-Probe herausfinden.
Und so funktioniert es: den Ap-
fel am Zweig um bis zu 90 Grad
nach oben biegen. Wenn sich
die Frucht mitsamt Stiel einfach
vom Zweig löst, ist sie reif und
darf den Baum verlassen. Bleibt

der Stiel stattdessen hängen, ist
es noch zu früh für die Ernte.
3 3. Keine Druckstellen und
Risse in der Schale
Nichtnur reifmüssendieÄpfel

sein, sondern auch unversehrt.
Soll dasObst für längere Zeit ein-
gelagert werden, sollte man es
vorher unbedingt auf Druckstel-
len und Risse überprüfen. Die
Äpfel bitte vorsichtig in einen Ei-

mer oder Korb legen. Gärtnerin-
nen oder Gärtner, die nicht auf
eine Leiter steigen wollen, kön-
nen sie bequem vom Boden aus
mit einem Obstpflücker ernten.
Fallobst sollte ambestennicht zu
lange liegen bleiben, sonst wird
es schimmelig, matschig, von
Tierchen angefressen oder lockt
– draußen abgelegt – unliebsa-
me Insekten wie Wespen an.

3 4. Auf dasWetter achten
Es gibt natürlich auch das

ideale Erntewetter.WerdieÄp-
fel einlagern möchte, sollte sie
nicht in der prallen Sonne ern-
ten. Denn dann sind die Früch-
te zu warm, um in Kisten ver-
staut zu werden. Auch Regen-
tage eignen sich nicht zumErn-
ten, da nasses Obst schneller
verdirbt.

Derzeit werden junge Fleder-
mäuse flügge. Da kann es

schnell passieren, dass sich ein
Jungtier auf der Suche nach
einem neuen Zuhause etwa im
Schlafzimmer, Keller oder Trep-
penhaus verirrt. Zunächst gilt
dann: Ruhe bewahren. Dazu rät
der Naturschutzbund Deutsch-
land (Nabu) Berlin. Die Tiere be-
drohen den Menschen nicht.
Im Gegenteil: Eigentlich sind

die streng geschützten Tiere
sehr scheu und nachtaktiv. Doch
unerfahrene Jungtiere können
den Experten zufolge einen
Fensterspalt oder eine Gardi-
nenfalte leicht mit einem siche-
ren Quartier verwechseln – und
so in Not geraten.
Wer tagsüber eine Fleder-

maus findet, sollte das Tier zu-
nächst in Ruhe lassen. Oft schla-
fen Fledermäuse am Tag, so der
Nabu Berlin. Am besten stört sie
dann nicht und lässt sie erst in
der Dämmerung wieder frei.
Wer abends ein Tier drinnen

findet, dem rät der Nabu Berlin:
alle Fenster im Zimmer weit öff-

nen, das Licht ausmachen, aus
demZimmergehen,demTier et-
was Zeit geben.
Am besten kontrolliert man

nach einer Weile mögliche Ver-
stecke, etwa Vorhänge, Gardi-
nen und dunkle Ecken. Häufig
fliegen Fledermäuse von allein
wieder aus dem Zimmer.
In der Regel lernen Fleder-

mäuse schnell, dass Wohnun-
gen und Häuser keine geeigne-
ten Quartiere für sie sind. Um si-
cherzugehen, sollte man nach
einem Einflug die Fenster in den
nachfolgenden Nächten nicht
gekippt lassen, rät das Fleder-
mauszentrum Hannover vom
Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND).
Fliegt die Fledermaus nicht

von selbst weg, ist der Findling
vielleicht verletzt oder erschöpft
– und braucht vermutlich Hilfe.
Das lässt sich oft aber nicht auf
den ersten Blick erkennen. „Um
Verletzungen und Schwächezu-
stände bei Fledermäusen be-
urteilen zu können, benötigt es
sehr viel tierärztliche Erfah-

rung“, schreibt das Fledermaus-
zentrum Hannover. Daher raten
die BUND-Experten dazu, eine
Fledermaus auch zu bergen,
wenn sie auf denerstenBlick un-
verletzt wirkt.
In solchen Fällen ist wichtig:

das Tier niemals ohne Hand-
schuhe anfassen. Am besten
eignen sich Lederhandschuhe.
Alternativ kannman auch ein di-
ckes Handtuch verwenden, so
der Nabu Berlin. Sonst riskiert
man unter Umständen Verlet-
zungen.Das Tier dann vorsichtig
in einen Karton mit Luftlöchern
setzen. Darin ein Tuch zum Ver-
stecken und eine Wasserschale
nicht vergessen. Damit die Fle-
dermaus nicht wieder ent-
wischt, die Box anschließend
fest – etwamit Klebeband – ver-
schließen, bis ein Experte ein-
trifft oder das Tier wegtranspor-
tiert wird.

2 Ansprechpartner in den
einzelnen Bundesländern findet
man auf der Internetseite
fledermausschutz.de

Weder pralle Sonne noch Regen: Das Wetter spielt bei der Ernte von Äpfeln eine wichtige Rolle.
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